Eingangsstempel



Weißkirchen
in Steiermark
Bürgerservice
Tel.: +43 (0) 3577 / 80 903 – 300
	Fax: +43 (0) 03577 / 80 903 - 2
Email: gde@weisskirchen-steiermark.gv.at
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Ansuchen um Förderung des Tagesmütter-Elternbeitrages;





Höchstförderung pro Monat € 160,--
[bookmark: Text30][bookmark: Text31]Die Förderung für        kann lt. GR Beschluss vom 24.09.2015 bis längstens        gewährt werden.
Erstmalige Auszahlung für die Monate
[bookmark: Text23][bookmark: Text24][bookmark: Text27]      in der Höhe von €       in bar ☐ am      oder 

per Überweisung ☐ auf das Konto mit der oben angeführten IBAN. 

Weitere Auszahlung nach Beendigung eines Quartals im Nachhinein. 
Weitere Auszahlung für die Monate
      in der Höhe von €       in bar ☐ am      oder 

per Überweisung ☐ auf das Konto mit der oben angeführten IBAN. 

Die Förderung wird für Kinder mit Hauptwohnsitz in der Marktgemeinde Weißkirchen bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres gewährt. Sollte der 3. Geburtstag in das Betreuungsjahr fallen (dieses ist mit einem KG-Jahr gleichzusetzen „September – Juni“), kann die Förderung bis zum Ende des ggstl. Betreuungsjahres (30. Juni) gewährt werden. Für die Förderung besteht kein Rechtsanspruch.
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                                                                                                                                                             ___________________________________________________________________________________
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DSGVO 25.05.2018 – HINWEIS: Wir weisen Sie darauf hin, dass auf diesem Formular personenbezogene Daten verarbeitet werden. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie dazu Ihre Zustimmung.
Diese Einwilligungserklärung kann jederzeit bei der Marktgemeinde Weißkirchen in Steiermark, Gemeindeplatz 1, 8741 Weißkirchen in Steiermark oder per Email an gde@weisskirchen-steiermark.gv.at widerrufen werden. Informationen zum Datenschutz der Marktgemeinde Weißkirchen in Steiermark sind auf der Website www.weisskirchen-steiermark.gv.at unter Service zu finden. Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns. 
	
Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Tabelle1

		Betreuungsvertrag
Stunden/Monat		Elternbeitrag
pro Monat in €		Förderung anderer 
Stellen/Monat (AMS, Land Stmk. etc.)		Stundensatz in €		Selbstbehalt		möglicher 
Zuschuss/Stunde		Förderung 
pro Monat/€

		60		153.78		0.00		2.56		1.60		0.60		36.00
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